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Wie kommen Sie zur positiven „Stellungnahme der Energieberatungseinrichtung“?

•	Schicken oder bringen Sie die zur Berechnung erforderlichen Unterlagen (in Kopie, da diese bei uns verbleiben) mit dem von 
Ihnen ausgefüllten Formular in die Energieberatungseinrichtung  

•	Wir berechnen die Energiekennzahl Ihres Hauses anhand der vorliegenden Unterlagen

•	Kommen Sie (nach Terminvereinbarung) zur persönlichen Beratung

•	Bei Nichterreichen der gewünschten Energiekennzahl schlagen wir Änderungen an der Planung vor

•	Sie reichen bei der Abteilung 15 der Steiermärkischen Landesregierung mit dem gestempelten Originalplan und der positiven 
Stellungnahme der Energieberatungseinrichtung um Eigenheimförderung ein

Titel:	 Vorname:	 Nachname:

PLZ:	 Ort:	 Straße:

Tel.Nr:	 Mobiltel:	 E-Mail:

Gebäude und Heizung

Katastralgemeinde:	 PLZ:	 Ort:

Einlagezahl:	 Grundstücksnummer:	 Gebäudenummer:

Baubeginn:	 geplante Fertigstellung:

Haustyp:	 c  Eigenheim	 c  Eigenheim in Gruppen	 Wohnnutzfläche (m2):	

c  Neuerrichtung einer 2. Wohneinheit bei bestehendem Eigenheim		

c  Biomasse	 c  Fernwärme	 c  Wärmepumpe	 c  andere:

Eine Versorgung des Objektes mit Fernwärme ist möglich	 c  ja	 c  nein	

c  mit Heizung	 c  Fernwärme	 c  Wärmepumpe	 c  Strom	 c  Solaranlage

Weitere Alternativenergiesysteme:

Ort, Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unterschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auftrag zur Berechnung der Energiekennzahl 
für die „Stellungnahme  der Energieberatungseinrichtung“

•	Einreichplan in Kopie, Einreichplan im Original

•	Bauphysik 

•	Fensterprüfbericht oder -gutachten einer akkreditierten Prüfanstalt über U-Wert und g-Wert der Fenster

•	Nachweis über die Art der Heizung (z.B. Kostenvoranschlag)

•	Umgebungsplan mit Markierung des Baugrundes (kann bei uns ausgedruckt werden)

Erforderliche Unterlagen:

Hiermit wird der Auftrag zur Berechnung der Energiekennzahl für die Wohnbauförderung der Steiermärkischen 
Landesregierung erteilt. 
Der Förderungswerber bestätigt die Richtigkeit seiner Angaben. 
Die Aufwandsentschädigung für Berechnung der Energiekennzahl, Beratung und Energieausweis beträgt 234.– Euro.

Energieträger
Heizung:

Warmwasser-
Bereitung:

Das Land
Steiermark

GZ (Energieberatungseinrichtung):	 Einreichstelle:



Amtlich anerkannte Energieberatungseinrichtungen
Für die verpflichtenden Energieberatungen (Durchführungsverordnung zum Steiermärkischen Wohnbauförderungsgesetz 1993 vom
15. Mai 2006 (LGBl. Nr. 68/2006) stehen folgende amtlich anerkannte Energieberatungseinrichtungen zur Verfügung:

A-8010 Graz
Burggasse 9/I
Tel.: +43 316 / 877-3413 oder 3414
Fax: +43 316 / 877-3412
e-mail: energie@stmk.gv.at
Internet: http://energieberatungsstelle.steiermark.at

ENERGIEBERATUNGSSTELLE Land Steiermark

A-8010 Graz, Kaiserfeldgasse 13/I
Tel.: +43 316 / 811 848-13
Fax: +43 316 / 811 848-9 
e-mail: office@grazer-ea.at
http://www.grazer-ea.at

Grazer Energieagentur

A-8510 Stainz, Technologiepark 2
Tel.: +43 3463 / 70010-265
Fax: +43 3463 / 70010-264 
e-mail: office@energie-agentur.at
http://www.energie-agentur.at

ENERGIEAGENTUR
Weststeiermark

A-8750 Judenburg, Kaserngasse 22
Tel.: +43 3572 / 44670-0
Fax: +43 3572 / 44670-25 
e-mail:office@eao.st
http://www.eao.st

ENERGIEAGENTUR
OBERSTEIERMARK

A-8010 Graz
Burggasse 9/II
Tel.: +43 316 / 877-5439 oder 5455
Fax: +43 316 / 877-3391
e-mail: i.mayrhofer@lev.at
Internet: http://www.lev.at

LandesEnergieVerein

A-8010 Graz, Kaiserfeldgasse 1/IV
Tel.: +43 316 / 872-4324
Fax: +43 316 / 872-14324
e-mail: energie@stadt.graz.at
http://graz.at/cms/beitrag/10017576/267086/

Grazer Umweltamt

A-8330 Feldbach, Auersbach 130
Tel.: +43 3152 / 8575-500
Fax: +43 3152 / 8575-510
e-mail: office@lea.at
http://www.lea.at

LOKALE ENERGIE AGENTUR OSTSTEIERMARK


